
Stadt Kornwestheim  
FB 8 – Abteilung Stadtplanung 

 
Bebauungsplan „GE Ost – Nördlich Murrstraße“, Planbereich 14 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der Fachbehörden im Rahmen der Entwurfsoffenlage gem. § 4 (1) BauGB, Stand 20.06.2013 
 
Lfd 
Nr. Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung Beschlussempfehlung 

1 Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH 

Gänsefußallee 23 

07141/910-2396 

71636 Ludwigsburg, eing. 31.05.2013 

 

Zum Bebauungsplan bestehen keine Einwendungen. 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme. 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme.  

 

2 AVL GmbH 

Hindenburgstraße 30 

07141/144-5636 

71638 Ludwigsburg, eing. 31.05.2013 

 

Zum Bebauungsplan bestehen keine Bedenken und Einwende. 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme. 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme.  

 

3 EnBW  Regional AG 

Postfach 846 

07141/950-0 

71608 Ludwigsburg, eing. 31.05.2013 

 

Zum Bebauungsplan bestehen keine Anregungen und Bedenken. 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme. 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme.  
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Lfd 
Nr. Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung Beschlussempfehlung 

4 IHK Region Stuttgart 

Bezirkskammer Ludwigsburg 

07141/122-200 

Kurfürstenstraße 4 

71636 Ludwigsburg, eing.27.05.2013 

 

Zum Bebauungsplan bestehen keine Bedenken. 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme. 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stadt Kornwestheim  
FB 8 – Abteilung Stadtplanung 

 
Bebauungsplan „GE Ost – Nördlich Murrstraße“, Planbereich 14 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der Fachbehörden im Rahmen der Entwurfsoffenlage gem. § 4 (1) BauGB, Stand 20.06.2013 
 
Lfd 
Nr. Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung Beschlussempfehlung 

5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Eingriffs- Ausgleichs-Bilanzierung und ein 
Artenschutzgutachten werden dem Landratsamt 
im Zuge der förmlichen Beteiligung gem. 4 Abs. 
2 BauGB vorgelegt. 

 

Das Entwässerungskonzept wird im Zuge der 
Bauausführung zwischen dem Bauherren und 
dem Landratsamt FB Umwelt abgestimmt. Eine 
direkte Ableitung des Niederschlagswassers in 
das bestehende Regenrückhaltebecken ist zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht geplant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme. 

 

 

 

 

Kenntnisnahme. 
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Lfd 
Nr. Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung Beschlussempfehlung 

5 

 
 

 

 

 

Kenntnisnahme. 

 

Die Ziffer 4.4 der Textfestsetzungen wurde 
entsprechend den Empfehlungen des LRA 
geändert. 

 

Die Hinweise zum Bodenschutz wurden 
entsprechend ergänzt. 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme. 

 

 

 

 

Kenntnisnahme.  

 

 

Berücksichtigung.  

 

 

Berücksichtigung.  

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme. 
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6 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme.  
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7 
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Nr. Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung Beschlussempfehlung 

7 

. 

 

 

 

Der vorliegende Bebauungsplan ist ein 
Angebotsbebauungsplan durch den keine 
Beeinträchtigungen des Wasservorkommens 
ausgehen. Ein entsprechender Hinweis ist unter 
Ziffer 4.6 in den Textteil aufgenommen worden. 

Eine Sortimentsliste (sog. „Ulmer Liste“) wurde 
in die textlichen Festsetzungen aufgenommen. 

 

Am 11.06.2013 wurden im Plangebiet unter 
Aufsicht eines Vertreters der Archäologischen 
Denkmalpflege des Regierungspräsidiums 
Stuttgart Sondagen durchgeführt.  

Es kamen dabei archäologische Befunde in 
Form einiger vermutlich jungsteinzeitlicher 
Gruben zutage. Die sporadische Zerstreuung 
dieser Objekte sowie ihr eher schlechter 
Erhaltungszustand lassen jedoch eine 
großflächige archäologische Ausgrabung 
unangemessen erscheinen. Das RP stellte 
seine Bedenken gegen die geplante Bebauung 
"nördlich der Murrstraße" per Schreiben vom 
11.06.2013 daher zurück. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme.  
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Nr. Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung Beschlussempfehlung 

7 

. 

 

 

 

Der bereits im Textteil unter Ziffer 4.2 
vorhandene Hinweis auf das bestehende 
Archäologische Denkmal ist entsprechend 
ergänzt worden.  

 

Kenntnisnahme. Wurde bereits berücksichtigt. 
 

Das RP erhält nach Abschluss des Verfahrens 
die entsprechenden Unterlagen zugestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung. 

 

 

 

 

Kenntnisnahme.  
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8 
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Nr. Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung Beschlussempfehlung 

8 

 

 

 

 

Gemäß dem rechtwirksamen 
Flächennutzungsplan 2010 der Stadt 
Kornwestheim ist das Plangebiet bereits als 
geplante Baufläche für Gewerbe bzw. 
Mischgebiet ausgewiesen. Damit kann die 
Planung als aus dem Flächennutzugsplan 
entwickelt angesehen werden. Dabei wurde die 
im Flächennutzungsplan ausgewiesene Fläche 
sogar nur zur Hälfte ausgenutzt. Da sich das 
gesamte Gewerbegebiet am Talhang des 
Mussenbachs entlang zieht und nur im Bereich 
des Plangebiets noch eine Baulücke besteht - 
an der die Murrstraße nur einseitig bebaut ist - 
können hier unter Berücksichtigung des Ziels 
eines sparsamen Umgangs mit Grund und 
Boden gewerbliche Bauflächen ausgewiesen 
werden. Die landschaftlichen Belange werden 
berücksichtigt, indem zumindest eine schmale 
Randeingrünung vorgesehen wird. Diese kann 
hinsichtlich fehlender Grundstücksflächen nicht 
ausgeweitet werden. Als Streuobstflächen 
entfallen im Plangebiet nur eine Reihe entlang 
der Murrstraße, die weiteren Fläche war als 
Kleingartenfläche genutzt und teilweise auch 
von nicht standortgerechten Gehölzen geprägt. 
Hinsichtlich des Ausgleichs wird auf den 
nunmehr vorliegenden Umweltbericht 
verwiesen. 
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Lfd 
Nr. Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung Beschlussempfehlung 

8  

 

Die vorgesehene Arrondierung mit Ausweisung 
von ca. 0,47 h zur Standortsicherung und 
nachhaltigen Weiterentwicklung einer in der 
Nachbarschaft bestehenden Firma ist hier 
gegenüber den Belangen des Landschaftsbildes 
zurück zu stellen, da das Landschaftsbild nicht 
erheblich beeinträchtigt wird und das Gebiet 
bereits durch eine Ausweisung im 
Flächennutzungsplan vorbereitet ist. 

Im Bereich des ehemaligen Babcock-Geländes 
ist trotz der Nähe keine direkte Zuordnung 
möglich. Außerdem sind dort nur 
Mischgebietsflächen ausgewiesen. 

Damit können die Anregungen des 
Dachverbandes Natur und Umwelt in der 
Planung nur teilweise berücksichtigt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


